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Amts- uudIutelligenz-Blatt
Dienstag den IN . Juli I 8 K3 .

Aufruf
zur Anmeldung der anS dem Lehens¬
und Grnndberrlichkcits Verbände enr-
springenoen Lcistungc» und der aus
irgend einem Untcrchän ' gleits - Ver¬

bände herzule,tende » Rückersatzin-
sprüchc.

Nach dem Arr . 7 deS Trutzes vom
24 . August 1849 6 , b- lreffcnd die
Erläuterung und ibnlweisc Abänderung
euuger Bestimmungen desGesetzes vom
14 . April 1843 " der die Beseitigung:
der auf dem Grund und Boden ru - .
henden Lasten ( Reg -Blatt von 1849
S . 488 ) , sollen zur Anmeldung aller
aus dem Lehens - und Grundherrlich - ,
keils -Verbande entspringenden bäuer¬
lichen Abgaben und Leistungen , mit?
Einschluß der Zevnien und der auf
diesen Rechten ruhenden Gegen estun-
gen und Lasten , so wie zur Geltend¬
machung von RückersntzanspiUchen der
Pflichtigen gegen dre Berechtigten , scy
es , daß diese auS jenem ober aus ei-
nein andern , wie aus dem voglcihchcn
oder schutzberrlichen Verbände herge-
leitet werden , die Berechtigten und
Pflichtigen unter dem RcchiSnachibeilc
ausgefordert werden , daß nach Ablauf
von 18 Monaten weder Ei satzansprüche,
noch die genannten Rechte und " "
stungen geltend gemawl werden b,
nen , sowe t solche nicht in denGüT-
oder Unrerpfandsbüchern oder in
bei de» Geridien veewavneiff s ' ie
Stelle dieser Bücher vertretende üc-
künden vorgetragen sind.

Da nun Seine Königliche
Majestä : nach Vernehm ing des Kö¬
niglichen Geheim »raihes die höchste
Entschließung eribesti baden , daß diese
GesetzeSdestmiMling von der jiönigl.
LdlösuiigS - Komm ssio» zu vollziehen
fty , so werten die betreffenden Be¬
rechtigten und Pflichtige » anoeuch aus¬

gerufen , ihre Ansprüche binnen der
unten nävcr dest.mmic» Frist anzumel-
den . und ertoeüt maa dießsaüs fol¬
gende nähere Weisungenr

§1 Es stad nlchi nur unbestrit¬
tene , sondern auch die im Streite be¬
fangenen Rechte anzumeldcn , und zwar:

1) Alle aus dem Lehens - und Grund-
herrliLkciis - Verbände entspringenden
bäuerlichen Abgabe» und Leistungen,
mit Einschluß der Zehnten.

Unter „ Grundberrlichkeii " ist hier
nicht blos das aus einem gecheckten
Eigeiikhain beruhende Gerhaliniß , son¬
dern überhaupt dus Verhältniß eines
Berechirgtcn zu Grundstücken oder Hof-
gütcrn zu versieben , least dessen er,
abg sehen von oller persönlichen Ver¬
bindung , von jedem Besitzer derselben
gewisse Lnstungen anzujprcchen dal,
wiesle von dem Bauernstandein Oeuffch-
lano gewösnlich präffrl werden , mag
die Entsteh ,ng des Vechätimss .' S in
einem Obereigemdum , »n ler Vogiei-
lichkeit, in Verjährung , in V rirag
oder in irgend welchem sonstigen Grunde
zu suchen scyn

Hikhcr gehören alle bäuerlichen Ab¬
gaben und Leistungen , aus welche sich
djc Gesetze vom 14. April 1848 , dc-
.treffcnd t»e Beseitigung der aus dem
: Grund und Bode » ruhenden Lasten
(Rrz .-Blatt v.un 1848 S . 165 ) , vom
17 . Zuk 1849 , beireffend die Ablö¬
sung der Zebilien (Reg . - Blatt von

^1849 S . 18l ) , vom 24 . August 1848
j ( ., betreff no die Eilauierung und
! theil reise Abänderung einiger Bestim¬

mungen de» Gcs. tz. s vom 14. April
! 1848 (R -g.-Vlaii von 1849 S . 4ü5)
luiid vom 24 . August 1649 8 -, beiies-
' send die Bricikigiing ccr Uebecreste
altere , Abgaben ( Reg .- Blaü von I8r9

lS .,.430 ) , bcz eben.
? D -ese Abgaben und Leistungen sind

anzumelden , mögen sie Prkvatberech«
tigten und auswärtigen Körperschaf¬
ten , oder dem Ltaatskammergut , der
Hosvomainenkammer , den unter öffent¬
licher Aussicht stehenden Körperschaf¬
ten und Kirchenpfründen angehören,
mögen sie durch die AdlösungSgesetze
für ablösbar oder für aufgehoben er¬
klärt kepn, wenn in dem lezteren Falle
dem Berechtigten nach den eben genann¬
ten Gesetzen eine Entschädigung zu«
kommt.

2 ) Gegenleistungen , welche bei der
Ablösung der in Z -ff. 1 genannten
Abgaben und Leistungen in Tegpnrech .--
nu »g gebiacht werden dürfen , z. B.
Abgaben an Bauholz, , Brennholz,
Ziegclwaaren.

Dieselben sind von den Gegenlci«
stuiigS-Berecktigten anzumelden.

Besteht Zweifel darüber , ob ein
Anspruch als Gegenleistung zu betrach¬
ten sey , so ist dessen eventuelle An¬
meldung durch die Vorsicht geboten.

3 Die aus den Abgaben un » Lei¬
stungen in Ziff . l rubenden Lasten,
z. B . die Verbindlichkeiten zu Reichung
von Compelen,en an Geistliche, Lehrer
und Meßner , zu Herstellung und Nu¬
te, Haltung der Baulichkeiten von Pfarr¬
kirchen, Kapellen , von Pfarr - , Schul-

s und Meßner -Häusern , deßgleichen von
^Fi -er bösen , zu Anschaffung sonstiger

Kirchen-  und Schulrequisiten , zur
^ Faseiv thhaliung.
^ Umer den anzumeldenden Lasten
. sind jedoch nur diejenigen privat , echt-
^'ticheii Verbindlichkeiten zu besonderen
j Leistungen an dritte Berechttgw zu
?verstehen , welche ans Zehnten allein,

oder auf Gefällen allein , oder auf
Zehnten rud auf Gnällen haften.

Ausgeschlossen sind somit die zu¬
gleich aus anderem Eigcinhi 'm , na«

^meiilttch aus uitorporirren oder jnka-



merirten Gerechtsamen ruhenden Lei¬

stungen , deren Abfindung einem künf¬
tigen Gesetze Vorbehalten wurde.

Ist eS zweifelhaft oder bestritten,
ob eine Last alö Zehnr - , beziehungs-
weise Gefall - oder Compleriast zu
betrachten sey , so erfordert auch hier
die Borficht dre eventuelle Anmeldung
von Seiten der Lasiderechtkgten.

4 ) Die vor Erlassung deS qegenwär-
tigen Aufruf - entstandenen Rückersah-
Itnsprüche der Pflichtigen auS Abgaben
und Leistungen , wie dieselben in Ziff.
1 erwähnt find ; ebenso Auwei satzan-
sprüche wegen gereichter Gegenleistun¬
gen und getragener Lasten ( Z °ff. 2
und 3 ) Seitens der Zehnt - und Ge,

faliberechtiglen.
§ . 2 . Nicht erforderlich ist die An¬

meldung , wenn die in § . 1, Ziff , 1 — 3
aufgeführtcn Rechte und Ansprüche
Lurch die Einleitung des Adlösungs-
ÄerfahrenL zur amtlichen Kenntniß
gekommen sind , oder un Laufe der
Frist von 16 Monaten hierzu gcdrachi
werden . Jene Rechte und Ansprüche
müssen aber den mir der Leitung deS Ab-
lösungLverfahren - beauftragten Behör¬
den , oen Adlösungvkommissaren , Ober-
amtern oder der K . Adlosungskommis-
sion , von den Berechtigten oder in
der sonst durch die Gesetze und In
stru ' lionen vorgeschriebenen , die Ein
leitung cheS AdlösungSverfahrenS be¬
gründenden , Weise zur Kenntniß ge
kommen sein . Bloö zufällige Kennk-
nißnahme der AdlösungSbeamten vo»
eurem - derartigen Rechte genügt nicht,
so lange nicht in deren Folge durch
Verhandlung mit den Parrhien das
AblösnngSverfahren cingeleitec worden
ist . Ebenso wenig genügt bei der
Ablösung von Gefällen der K . Finanz«
Verwaltung und der K.. Hofdomainen-
kammer die Eialeicung der Verhand¬
lungen vor den Kameralämiern , weil
dieselben nur alS Pnvaisache zwischen
den Betheiligten zu deirachreu find.
Gegen,ieistnngcn , di - de»den Ablösungs-
Verhandlungen über die Haupkleistung
nicht zur Sprache gekommen find,
müssen angemelder werden.

Lasten, , wejche >n Folge der aus
Veranlassung teö Ablösungögeschäfiv
ergangenen Aufforderungen ( Justruk-
rion zum Gcfalladlöfungsgesltz vom
23 . Oktober 1848 , § . 46 , Zehntab-

lvsungSgefttz Art . 44 , Ziff 2 ) der

den Oberämtern , beziehungsweise Ab-
lösungskommtffären angemeldet wor¬
den find , bedürfen keiner wiederholten
Anmeldung . Dcß,gleichen findet eine
Anmeldung derselben nicht weiter stutt,
wenn sie auf den von dem Ablösungs-
beamten nach Einleitung des Ablö-
sungsvcrfadrens gemäß dem Art . 44
Z ' ff 2 , deS Z bniablöftingsgesetzeS
erlassenen öffentlichen Aufruf unange.
meldet geblieben und daher bereits
von dem in Art . 22 dieses Gesetzes
vorgesehenen RechtSnachthcile bpirof»
fen , d- h. in blos persönliche Korde-
rungsrechle umgewandelt sind . Da¬
gegen ist die Anm lvung norhweiiblg,
wenn eine Last weder beim Ablösungs-
Verfahren behufs der Abfindung gel¬
tend gemacht wurde , noch bezüglich
derselben jener Rechtönachthcil einge-
löeten ist.

Wurden Rückersahansprüche bei den
Ablösungsverbandlungen vorgebracht,
so sind die Bctheiligicn hiedurch von
der Anmeldung derselben nicht eni-
bunden , da sie mit dem Ablösungs-
verfabren in keinem unmittelbaren
Zusammenhänge stehen.

8 - 3 . Die Abgaben und Leistun¬
gen sind bei demjenigen Oberanne
anzumelden , in dessen Bezirke das
pflichtige Grundstück gelegen ist , be-
ziehungsweise daS betreffende Recht
angesprvchen wurde ; Gegenleistungen,
Lasten , Rückeisatzansprüche bei dem-
jenigen Oberamte , bei welchem o-e
Haupileistpng , auf welche sich jene
beziehen , anzumelden wäre.

8 . 4 . Betreffend die Form der
Anmeldung , so kann dieselbe schrift¬
lich oder mündlich geschehen . Sie hat
zu erlkhacken:

! ) den Namen dessen , welcher das
Recht ln Anspruch nimmt;

2 ) die Bezeichnung des RechtS selbst,
seines Umfangs und seiner Natur;

3 ) bei dinglichen Abgaben und Lei¬
stungen die Benennung deS pssich-
tigen Grundstücks , bei Gegenlei¬
stungen und Lasten die Bezeichnung
der Abgabe , auf welcher sie ruhen;

1) die Angabe der präsumtiven Ver¬
pflichteten.

§ . 5 . Uever die Anmeldung habe»
die Oberämier auf Verlangen der
Anmeldenden eine Bescheinigung aus-

zustellen , in welche die in 8 - 4 be¬
merkten Punkte und der Tag der

Anmeldung bei dem Oberamic sufzu-
ncbmen sind.

§ . 6 . Die zur Anmeldung anbe«
raunue Frist von 18 Monaten be¬
ginnt mit dem 1. Januar 1853 und
endig , mit dem 30 Juni 1854.

§ . 7 . Wird diese Frist versäumt,
so tritt der gesetzliche Rechtsnachtbeil
ein , »aß später weder Ersatzansprüche,
noch die genannicn Rechic und Lei¬
stungen gellend gemacht werden kön¬
nen , so weck solche nicht in den Gü¬
ter - oder Umerpfands - Büchern oder
in den bei den Gerichten verwabrren,
die Stelle dieser Bücher vcrlrcientcn
Urkunden vorgeiragen sind.

s - 8 . üüikdcrcinsctzung in den vo¬
rigen Stand wegen Versäumung der
Frist fiadei nicht stall . ( Art . 7 deS
Eingangs erwähnten Gesetzes . )

So beschlossen , n der Königlichen
Ablösungs - Kommission.

Stuttgart,  den 14 .' Dez . 1852.

_ Z e y e r.

OdeiamL Nagold.
Diejenige » Ortsvorstcher , in deren

Gemeinden sich Söhne herumziehendcr
Gewerböleuie befinden , für deren Aus¬
bildung zu sorgen ist , haben solches
Mit umachen dem Boren  unfehl,
bar anzuzeigen.

Nagold , den 18 . Juli 1353.
Königliches Oderamt.

Wiebb  e ki  n k.

Oberamrsaencht Nagold.
Nagold.

Schul - eulichui - ationeu.
In den nachgenannren Gantsachen

ist zur Schulden - Liquidation rc . Tag¬
fahrt auf dle unreii bezeichnet - Zcitande-
raumi , wozu die Gläubiger und Bür¬
gen unter dein Anfügen vorgelaten
werden , daß die Nichtliqnidirenden , so
weit ihre , Forderungen nicht aus den
Gerichts - Akten bekannt sind , am
Schluffe der Liquidation durch Bescheid
von der Masse ausgeschlossen , von deu
übrigen nicht erscheinenden Gläubigern
aber wird angenommen werden , daß
sie hinsichtlich emeS etwaige » Vergleichs»
der Genehmigung deS Verkaufs der
Masse Gegenüande und der Bestäti¬
gung deS GülerpflegcrS der Erklärung
der Mehrhelt ihrer Klaffe dem -ercu.

Alt Jakob Ne nt schier,  sricher
Waidhvruwirth zu Maiddvrf,



kamic sufzu-

dung anbe-
?onaten be-
r 1853 und

1854.
st versäumt,
'chtsnachtbeil
nyansprüche,
ie und Lei»
werden kön-
>n den Kü-
lüchern oder
verwahrten,
vertretenden
v.
> in den vo-
äumung der
An. 7 des
etzes.)
Königlichen

De, . 1852.
e y e r.

,old.
er, in deren
umziehender
' deren Äus-
>ben solches
e n unfehl,

1853.
Oderamt.
: kink.

tagold . ^

ionen.
Gantsachen

m rc. Tag-
re Zcitande-
w und Bür-

vorgeladen
deren den, so
cht aus den

sind , am
rch Bescheid
?n, von den
Gläubigern
erden , daß
>Vergleichs,
erkaufs der
der Bestatt«
r Erklärung
e beftreien.
er , früher
Balddvrs,

Dienstag den 26 . Juli 1853,
Morgens 9 Uhr,

auf dem Nachhalls in Walddorf;
Gottlied Nuoff,  Ochmivs Wittwe

von Naaolv , Margarerhe , geb.
Harsch,

Donnerstag den 28 . Juli 1853,
Nachmittags 2 Uhr,

auf dem RatbbauS in Nagold.
Den 14 . Funi 1853-

K - ObeLamtSgeUcht. » . Rom.

Obemmtsgencht Nagold.
Ebhausen

SiHuldcliliquidativn-
In der nackgenannicn Gantsache

ist zur Schulten -Liqnitalion rc. Tag¬
fahrt auf die unten de,e,chneke Zeit an-
berauml , wozu die Gläubiger und
Bürgen unter dem Anfügen vorgela¬
den werten , daß die Nichtliquidiren '-
den , soweit ihre Forderungen nicht
aus den Gerichts -Akien bekannt sind,
am Schlüsse der Liquidation durch Aus,
sckluß-Bescheid von der Masse ausge¬
schlossen,von den übrigen nicht erschei¬
nenden Gläubigern aber wird ange¬
nommen werden , daß sie hinsichtlich
eines etwaigen Vergleichs , der Geneh¬
migung des Verkaufs der Masse -Ge¬
genstände und der Bestätigung des
Gülerpflegers der Erklärung der Mehr¬
heit ihrer Klasse benreren.

Phtlipp Jakob Braun,  Bäcker
von Ebhausen,

Montag den 25 . Juli 1853,
Vormittags 10 Ubr,

auf dem Raibhaus in Ebhausen.
Nagvlb , den 11 . Juni 1853.

K. Obere -int- 'gcricht.
V. Nom.

Gerichtsnotarial Nagold.
U n i e r s chw a n b o r s,

Oderamts Nagold.
E r b e n « A u f r » f.
Am 14. Januar d. I . starb die

Eheirau des israelitischen Handels¬
manns Salomon Nölhelsheimer
hier,

Barbara , ' geb. Herz,  früher an
Haium Bernheimer  in Vu>»

renbausen verhciratbet gewesen,
ohne " ei es - Erben , und har ihren
Wittwer zum Universal - Erben ihrer
Verlassenschast emgesezi.

An ihre etwa noch am Leben be¬
findlichen unbekannten Erben in der
Seitenlinie ergeht nun der Ausruf , sich

binnen 30 Lagen
über ihre Erb -Ansprüche bei derTbci-
lungs -Behörde in Umerschwandorf zu
melden und etwaige Einreden gegen
den Inhalt des Testaments anzubnn-
gen, indem sonst auf Grund des Te¬
staments diö Berlaffenschafts -Lheilung
zum vollzog gebracht werden würde.

Den 9 . Juli 1853.
K . Gerichisnoiariat Waiscngericht

Nagold . Umerschwandorf.
Groß.  Vorstand:

Kehle.

Amtsiioranat Alttüstoig.
W ende  n,

Gerichisbezirks Nagold.

Dritter LiegenschaftS-
Äerkarrf.

Unter Beziehung aus die frühere
Bekainilinachu ».! in Nr . 33 dieies
Blaues vom 26 . Apr,l 1853 , fin¬
det m der Gann ' ache des

Conrad Großmann,  Vauets von
Wenden,

am
Samstag dem 6 . August d. Z,

Morgens 8 Uhr,

MMDMein dritter , ohne Zweifel
M ^>tW « aber leztcr Verkauf der
«i ^ÄWK Arofimünnschen Liegenschaft,
gememderäthlich zu 1100 ft. geschäzt,
wofür bis jezt nur 737 fl. offenrt
wurden , statt.

Die Liebhaber hiezu einladend.
Altenstaig , den 29 - Juni 1853.

Königliches Amlsnotariat.
Wullen.

Spiclberq,
GerichisdezirkS Nagold.

WiedLrhvItrr Liezzenfchafts - .
Verkailk . .

! Auf Antrag der Gläubiger ßndet
' in der Eanlsache des Michael Har

von hier ein
nochmaliger

Verkauf der
Liegenschaft, '

welche in Nro . 39 45 und 47 diesor
Blatter naher >besch>«eben ist,

am Samstag dein 30 . Juli 1853,
auf hiesigem Rathhaus statt , wozu
Liebhaber cmgeiaden werken.

De » 30 . Juni 1853.
Schuliheißenamt.

Gail.

-

Än alle A ranken!
welche sich der Fichtennadel - Bader bedienen wollen und unsere- Anstalt

nicht besuchen können , offcriren wir em hinlängliches Quantum Fichtennadcl-

Dccoct von ausgezeichneter -»-ü-c zu 24 Bädern hlnreiwei d , zu dem Press

von 6 Thalcr P . Court.
Wer das Gaden nicht haben kann, und sich Morgens und Abends den

ganzen Körper damit warm zu 26 d;s 27 Grad R . wäscht ( »der noch bes¬

ser, mit der Bürste frottirt ), was eben so wirkend ist , erbält ein hinlängli¬

ches Quantum Dccscc zum Fromren und Waschen, auf 24 Tage zu 3Rihlr.

prß . Court.
Die überraschenden Erfolge , welche durch unser Fichtennadel -Decvct er¬

zielt worden sind, veranlassen uns , das geehrte Publikum aus dessen Heilkraft

aufmerksam zu machen. Als vollkommen und oft in überraschender Weise

sind genesen : die an allgemeiner Nervenschwäche , Gicht , Nbeumatismus,

Hypochonderie , chronische Hautausschläge , Hamorrbvidal - und sonstige llnier-

terds -Lelden, besonders der Lever, Syphilis , Scropheln , tuberkulöser Lungen¬

schwindsucht und englischer Krankheit lewen . Die cigrnibümliche Bereuung,
welche uns keine andere Anstatt nachzumachen im S <ande ist , gründet lerne

Heilkraft auf das r-chttg specisi,che Gewicht in Betreff der Heilung aas den

menschl chen OrgamSmus.
Wir legen jeder Sendung eine auf Erfahrung gegründete Gebrauchsan¬

weisung über deren Wirkung der und sorgen für den billigsten Transport.
Die Bestellungen wolle man an vie Unterzeichnete Direktion oder an

G . Zaiser  in Nagold , welcher dazu und zur Empfangnahme der Gel¬

der Vollmacht erhalten hat , machen.
Die Dirckfton des ftrchtennadel - Bades in Blankenburg

bet Nudolstavr ui Thüringen.



u e b t r b erq,
Gericktsberirks Nagold.

Zweiter Lieacnsevasls«
Verkauf.

In der Gantsache des Adam Kcpp-
ler , Bürgers und Bauers von hier,
wird oberamisgcrichllichem Aufträge
zu Folge nachstehende Liegenschaft zum
Verkauf gebracht , als:

Gebäude:
1) ein zwei¬

stöckiges Wohn-
Haus und

T7 Scheuer unter
einem Dach , im Odernweiler;

Garten:
2) Vg Morgen 37,2 Ruthen Gras-

uud Baumgarten,
12,8 Rulbrn Ge

müsegarkeu, F
3 ) Vs Morgen 2,0

Ruthen beim Haus,
Wirsen

4) Vs Morgen 27,2
Grund,

5 ) 5 , Morgen 4 5 Ruthen daselbst;
M ä h e f e l d:

6) '' g Morgen 40,2 Ruthen im
Mistacker,

7 ) 1 '/s Morgen 36,7 Ruthen daselbst,
8 ) 2 '/g Morgen 25,9 Ruthen daselbst,
H) I ' s Morgen 44,3 Ruthen daselbst
10 )4 ' ^ Morgen 4,9 Ruthen daselbst,
11 ) 1»s Morgen 27 .5 Ruthen tu

der Lchinre,
12 ) 1^ , Morgen , 1 Ruthen daselbst,
13 ) bg Morgen 4,2 Ruthen im

Grund,
14 ) r,s Morgen 40,7 Ruthen im

Grund,
15

Ruthen im

Vs Morgen 12,0 Ruthen daselbst,

16 ) 1^ 's Morgen 14,5 Ruthen in
der Schinde;

Waldungen:
17) 3 Morgen 19,0 Ru¬

then auf der Ek,
48 ) 8 ' s Morgen 5,0

Ruthen in der Miße,
welche insgcsammc angeschlagen zu
2126 fl.

Die Verkaufsverhandlung findet am
I I . August 1853,

Vormittags 10 Uhr,

auf hiesigem Rathbause statt , wozu
die Liebhaber cmqeladen werden.

Den 6 . Juli 1853,
Schultheißenamt.

K ü b l e r.

M »nderSbach,
OberamtS Nagold.

Geld arlszuleiben
Be , mir liegen 70 fl. Pfleg,

schafisgeld zum Ausleihen pa¬
rat . Joh . Georg Henne.

W

Hiemlt erlaube ich mir , dem verehrl . hiefigen Publikum , so wie
den benachbarten Ortschaften , anzuzekgen, daß ich daö von Jobs.
Seitz , Naoler bi>w, eikaufte Haus , »eben den Gasthöfen Traube
und Waldgvrn geleaen , bezogen und am

^ Mvntag dem 28 . Juli
HM mein Waaren -Gcschaft eröffnen w >rde . Unter Zusicherung guter , W

dill 'ger und freundlicher Bedienung empfehle ich solches zu gencig»
M » «cm Zuspruch.W Carl Walz.

Nagold.  Die berühmte

Kräuter feite
gegen Hautautzschlage , glechie .» rc ist nun wieder zu habe» bei

G . Zaiser.

Nagold.

Tapete » und Rouleaux
aus der beruomten Fabrik des Herrn Adolph Schill IN Stuttgart sind zu

beziehen und Musterkaricn einzusehen bei Sattler Kodier und Schwarzkopf
und «n der Kuchhanvlung von G . Zalser.

Nagolder wöchenili - e Fracht -, Bros - , Giersch . 'glkrual en- -nv Holz -Preise den 16 . Juli 1853.

Hruchi-
GaktuNtz-ii.

Preis,

höchster. mittlerer. niederer.

Dinlel,ne »,isch,
Li »lei,all . »
Kerne» . . »
Ha^er , . »
Gerste . . »
LtiidUincht. »
Bohne» i Sr.
Weizen . »
Roggen . .
Wicke» . . »
»dreien. . »
p >en . . .
Lm -G-rtti .
Alvg-W»i>' » .

6
12
14

2

kr. i
36 ,

.' 8
32

18

fi.
7 ,

S
11
13

2
1
1

kr,
32

12 I
18 §
12  ,

51 '
36

kr,
56

51
32
43

Berkaust
wurden:

Ärlö «.

I —
l — l

— 1 36

Sch.
275

26
5t
l2
2

-sr. st,
2671

125
58k
166
41
tl

6

kr.
47

22
22
12
8
k

1 j 36

!!4 Ps». -kkcrnenbrod . 16 kr,
24 „ Lcvwarzorod , . 14
ft We»i , 5 Lth. 2 Qtl. 1

Fleisch - Preise.
Pld . Ochiensteisch . 16

„ Ätlioüelich . . 6
„ -?a»l neinelsch
„ ,iia!dst:isch . . 7
. Schw-lneüeisch,

abgewogen . . 9
nnab̂ ezogeii . 11

skerr - P r e i s e.
, Schweine- schmalz 21
. Ull.ioiiv.naiz . . 24
. Butter . . , ,26

Brod - Preise.  olPt °. L:chler,gc«onene2Skl^
^ ' >1 Psd , Lichter,gezogene 26 kr.

ft Pfd. seile . 15—1kkr2
Holz - Preise.

Bödseilen, 1' breit:
rauve . . —ZSkr.
datbiaudcr« . 46 .
blinde . . . 54, „

Bretter , 1' br. 18—18 »
. 9- 16" br. . 4 .

Rabmen̂ chcnkel 16—2
Lallen . , , . 3 ^- »
Ki . Buchenholz:

nr . tichie 13 st. 12
geflößt . 13 fl. —

Kil Taiinenvoiz : 8 st.
p . N>vit . 8 ü
geflößt ^ 4 fl.

Reoi- ir -, gedruckt und verlegt von her Buchhandlung von G. Halfer.
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